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Investitionsbetrag 

(1) Der Investitionsbetrag umfasst: 

1. Aufwendungen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Einrichtung 

notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter 

herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder 

instand zu setzen. 

2. Aufwendungen, die für Miete, Pacht, Leasing, Nutzung oder Mitbenutzung von 

Gebäuden oder sonstigen Anlagegütern anfallen bzw. für die Erbbaupacht von 

Grundstücken, 

3. Kreditzinsen für Fremdkapital, 

4. eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. 

(2) Investitionsmaßnahmen, die zu einer Erhöhung des Investitionsbetrages führen, sind im 

Vorfeld mit dem Träger der Eingliederungshilfe dem Grunde und der Höhe nach 

abzustimmen. Dies gilt auch, wenn es während der Durchführung von 

Investitionsmaßnahmen zu weiteren Erhöhungen kommt. 

(3) Einer Erhöhung der Vergütung auf Grund von Investitionsmaßnahmen, die während des 

laufenden Vereinbarungszeitraums getätigt werden, muss der Träger der 

Eingliederungshilfe zustimmen, soweit er der Maßnahme einschließlich ihrer 

Finanzierungsbedingungen zuvor dem Grund und der Höhe nach zugestimmt hat.  

(4) Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden von den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten in gleichmäßigen Jahresraten entsprechend der Nutzungsdauer 

nach den steuerrechtlichen Vorschriften berechnet und berücksichtigt (lineare 

Abschreibung). Eine Förderung aus öffentlichen Mitteln, dazu zählen auch Lotto-Toto-

Mittel, ist von den Anschaffungs- und Herstellungskosten in Abzug zu bringen. 

(5) Maßnahmen, aufgrund gesetzlicher/ behördlicher Auflagen (z.B. WTG – VO, 

Brandschutz, Arbeitsschutz, Berufsgenossenschaft, baurechtliche Anforderungen, 

Anforderungen des Gesundheitsamtes usw.) oder zivilrechtlichen Anforderungen (z.B. 

haftungsrechtliche Anforderungen, Verkehrssicherungspflichten) sowie fachlich 

erforderliche Ausstattungen, sind dann zu berücksichtigen, wenn sie abgestimmt sind. 

(6) Für mit dem Träger der Eingliederungshilfe vorher abgestimmte Investitionsvorhaben 

sind Kreditzinsen für Fremdkapital und Zinsen für eingesetztes Eigenkapital zu 

berücksichtigen. 
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(7) Eingesetztes Eigenkapital für eine Investition wird mit dem am Tag des Eingangs des 

Antrags gültigen Leitzins der Europäischen Zentralbank zum Restbuchwert verzinst. Die 

Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme und generell über die Dauer des 

Abschreibungszeitraums. Sinkt der Leitzins der Europäischen Zentralbank unter 1 v.H., 

wird das eingesetzte Eigenkapital mit 1 v.H. verzinst. Dies gilt nur für  Investitionen, für 

die der Antrag auf Zustimmung nach dem 01.01.2008 bei der zuständigen Behörde des 

überörtlichen Trägers der Sozialhilfe bzw. des Trägers der Eingliederungshilfe 

eingegangen ist und die nach dem 01.01.2009 abgeschlossen worden ist. Eine 

rückwirkende Anwendung dieser Regelung ist ausgeschlossen.  

(8) Für Neu- und Ersatzbauten, die betriebsnotwendige Anlagen im Sinne von § 125 Abs. 2 

SGB IX sind, wird die „GK 131“ Richtwerte festlegen. 

(9) Die endgültige Bestimmung des neuen Investitionsbetrages in der Leistungspauschale 

muss beantragt werden. Der neu vereinbarte Investitionsbetrag wird sechs Wochen 

nach Antragstellung und mit Wirkung zum Monat nach Inbetriebnahme prospektiv 

gewährt. 

(10) Bei Kapazitätsänderungen sind Neuverhandlungen zu den Investitionsbeträgen 

erforderlich. Wird ein Platzabbau oder eine Umstellung auf Einzelzimmer erforderlich, 

und mit Zustimmung des Trägers der Eingliederungshilfe umgesetzt, so ist im Rahmen 

der betriebsnotwendigen Aufwendungen eine anteilige Erhöhung des 

Investitionsbetrages zu verhandeln. 

(11) Der Leistungsträger kann zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme die 

Vorlage von drei vergleichbaren Angeboten verlangen. 


